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Herr
Michael Knöbl
Llebenauer Hauptstraße 93b17 I 43
8041 GRAZ

lJnser Zeichen

Backoffice: 050 5577 - 790'1

Mail: bo@easyleasing.at

Betreff:

Hyundai i40 Style 1,7 CRDi StarUStopp

Fg Nr.: KMHLC81UADU077 421

Vertrag Nr.00376064 (Kd.Nr. 352180) Herr Michael Knöbl

Barzahlungspreis brutto
Anzahlung

EUR 12 990,00 Laufzeit

EUR 2.400,00 mtl. Kaufpreisrate

105,90 Schlusszahlung

easyKauf-Fah rzeugf ina nzierung
Rechnung Nr.: LK 352180.|AVG.2018.0001/00376064

Seh:- geehrter Herr Knöbl!

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Abschluss einer Finanzierung mit der easyleasing GmbH entschieden haben. Die
für Sie bestimmte Ausfertigung des Vertrages erhalten Sie in den nächsten Tagen

Die Finanzierung wurde zu den im Vertrag genannten Bedingungen gewährt:

eosyleosing

einmaligeBearbeitungsgebüh EUR

Bereitstellungskosten EUR O,OO

Das Gesamtentgelt gem. Pkt lV. des Vertrages welches den unter diesem Punkt angeführten Zinsanteil enthält,
beträgt EUR 14,962,50, setzt sich aus dem Barzahlungspreis netto in Höhe von EUR 10.825,00 zuzigl. 20o/o MWSI. in

der Höhe von EUR 2.165,002u2ügl. Zinsen und Gebühren lt. Vertrag zusammen und ist in monatlichen Kaufpreisraten
in Höhe von EUR 207,61 zu entrichten

Die erste Kaufpreisrate ist, gemeinsam mit der im Vertrag angeführten einmaligen Bearbeitungsgebühr in Höhe von
EUR 105,90, am 01.08.20'18 fällig.
Die weiteren Raten sind jeweils im Abstand von einem Monat ab Fälligkeit der ersten Rate zu begleichen.

Die im Vertrag vereinbarte und vor Übergabe beim Händler entrichtete Anzahlung in Höhe von EUR 2.400,00 haben wir
bei Bezahlung der Rechnung an die Firma Franz Seidl Gesellschafl m.b.H. in Abzug gebracht.

Vereinbarungsgemäß werden wir die o a. Beträge mittels SEPA-Lastschriftmandat vom 13.07.2018 von lhrem Konto
(IBAN AT'122081502801236536) einziehen. lhre Mandatsreferenz lautet IAVG-352180-0001.

Mil dieser Rechnung erhalten Sie außerdem das Fahrzeugdokument (Typenschein, Zulassungsschein Teil ll), in
welchem wir unseren Eigentumsvermerk angebracht haben, zur treuhändigen Aufbewahrung. Bitte beachten Sie, dass
das Fahrzeugdokument von lhnen sorgfältig zu venarahren ist und nur mit schriftlicher Zustimmung herausgegeben
werden darf. Über jede Adress- oder Namensänderung die Sie vornehmen möchten, haben Sie uns vorab zu
informieren.

Für weitere Fragen stehen lhnen unsere Mitarbeiterlnnen in Wien unter der Telefonnummer 050 4004 7901 gerne zur
Verfügung

easyleasing GmbH
Beilage: Allgemeine Versicherungsbedingungen zu Pkt. ll des Vertrages

I easyleasing GmbH I Eggenberger Allee 49/2 | tet. *aa (o) 50 5577-2200

I I EO2oGtaz Fax +43(0)505577-2270
I el\4ail: graz@easyleasing.arttlttl

Ort, Datum

Graz, 13 07.2018

Rechnungsdatum = Lieferdatum

60 Monate
EUR

EUR

207,61

0,00

easybank AG
IBAN: AT02 1420 O2aO 1222 2AOO
BIC: EASYATW1
Credrtor lD Af 1 0ZZZOOOOOA1 1202
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G ru ppenversicheru n gsvertra g
VB Leasing Finanzierungsgesellschaft m.b.H .

ALLGEMEINE VERSIcHERUNGSBEDINGUNGEN TÜn oIe

RESTSC HULDVERSICHERUNG (RSV)

Fassung 0712012

Der RSV liegt ein Gruppenversicherungsvertrag arvischen dem Versicherungsnehmer (VB Le asing
Flnanzierungsgesellschaft m.b.H.) und dem Versicherer (siehe § 13) zu Grunde. Alle natürlichen
Personen (Versicherte), die mit dem Versicherungsnehmer die Gebrauchtwagenfinanzierung "easy -
Kauf' mit laufenden Rückzahlungsraten abgeschlossen haben, kön nen dem Gruppenversich e'
rungsvertrag beitreten und sind dann im Rahmen dieser Allgemeinen Versicherungsbedingungen
versichert. Die RSV ist nicht gewinnberechtigt.

Wichtige Punkte - Wo finde ich was?

ALLGEMEINE VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIE........... ....,.......1
RESTSCHULDVERSTCHERUNG (RSV) ................1
§ 1 Zweck, versicheile Personen/Eintrittsalter und Dauer des Versicherungsschutzes . ..........2

1. Zweck... ....-......2
2. Versicherte Personen/Eintrittsalter.... ...............2
3. Dauer ...........-......2

§ 2 Warte2eit............... ........--...2
1. Für Tod und Arbeitsunfähigkeit 9i11............ ..........2
2. Für Arbeitslosigkeit gilt ...--...........2
3. Für jenen Teil der Restschuld,... ............-.2

§ 3 Voraussetzungen für Versicherungsleistungen ...... -...........2
1. Arbeitsunfähigkeit.. ........2
2. Arbeitslosigkeit für unselbstständig Enverbstätige (Arbeitnehmer) ........3
3. Arbeitslosigkeit für Selbstständige ............3

§ 4 Versicherungsleistung....... ........3
1. Todesfall ....... ......,,-.3
2. Arbeitsunfähigkeit. ........4
3. Arbeitslosigkeit ...,......4
4. Zwei versicherte Personen ..........-......4

§ 5 Bezugsrecht........ ............A
§ 6 Ausschlüsse der Leistungspflicht ... ...............4

1. Todesfall ......... ........-.4
2. Arbeitsunfähigkeit. ..,.....5
3. Arbeitslosigkeit ........5

§ 7 Vorzeitige Auflösung des Finanzierungsvertrages ........ .....--.....6
§ B Obliegenheiten im Versicherungsfall .............6
§ 9 Ablehnungsrecht des Versicherers...... ................6
§ 10 Mitteilungen. die sich auf das Versicherungsverhältnis beziehen ........1
§ 'll Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand ...-.............7
§ 12 Rücktrittsrecht .............7
§ 13 Versicherer. ...............7
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1. Zweck
Die RSV dient der Absicherung von Zahlungsverpflichtungen des Versicherten gegenüber dem Ve r-
sicherungsnehmer. Versichert sind nur die in der Beitrittserklärung zur Restschuldversiche rung ver-
ei n ba rten R isi ken (Tod esfall, A rbeitsu nfäh ig keit, Arbeitslosi g keit).

2. Versich erte Personen/Ei ntrittsalter
Versichert werden können natürliche Personen, die bei Beginn des Versicherungsschutzes volljä h-
rig sind und das Höchsteintrittsalter noch nicht erreicht haben. Das Höchsteintrittsalter ergibt sich
aus der Differenz zwischen dem 70. Lebensjahr und der Dauer des Versicherungsschutzes.

3. Dauer
Der Versicherungsschutz beginnt mit der behördlichen Anmeldung des finanzierten Fahrze uges. Er
endet, wenn der Finanzierungsvedrag , gleich aus welchem Grunde endet, spätestens nach Ablauf
von 6 Jahren. Der Versicherungsschutz endet außerdem für das Todesfallrisiko mlt Vollendung des
70., für die Risiken Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit mit Vollendung des 60. Lebensjahres des
Versicherten.

§ 2 Waftezeit

1. Für Tod und Arbeitsunfähigkeitgilt
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die dem Versicherten bekannten Erkrankungen")
oder Unfallfolgen, wegen derer er in den letäen 12 Monaten vor Beginn des Versicherungsschutzes
ärztlich beraten oder behandelt wurde und wenn der Versicherungsfall innerhalb der ersten 24 M o-
nate nach Beginn des Versicherungsschutzes eintritt und mit diesen Erkrankungen oder Unfallfo l-
gen in unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang steht.
*) z.B. Erkrankungen des Herzens und des Kreislaufes, der Wirbelsäule und Gelenke, derVer-
dauungsorgane, Krebs, HIV-lnfektionen/AlDS, psychische Erkrankungen, chronische Erkranku n-
gen.

2. Für Arbeitslosigkeit gilt
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nic ht auf Arbeitslosigkeit, die innerhalb von 6 Monaten nach
Beginn des Versicherungsschutzes eintritt oder bei Beginn des Versicherungsschutzes bereits be-
stand.

3. Für jenen Teil der Restschuld,
die aus einem unmittelbar zuvor für die selbe versicherte Person beim Versicherungsnehmer b e-
standenen und beim Versicherer (siehe § 13) versicherten Finanzierungsvertrag übernommen wu r-
de, wird die Laufzeit des zuvor bestandenen Versicherungsver hältnisses auf die Wartezeiten ange-
rechnet. Bei einer Erhöhung der laufenden Rückzahlungsraten des Versi cherten, beginnen die War-
tezeiten für den Erhöhungsbetrag von neuem zu laufen.
Bei Verlängerung des Finanzierungsvertrages beginnt für das Risiko Arbeitsunfähigkeit die Wart e-
zeit von neuem zu laufen.

§ 3 Voraussetzunqen für Versicherunqsleistunqen

1. Arbeitsunfähigkeit
Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn
a) der Versicherte krank ist und dafür eine ärztliche Bestätigung vorliegt;oder
b) der Versicherte zu mindestens 50% infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls, die

ärztlich nachzuweisen sind, voraussichtlich dauernd außerstande ist, seinem ausgeübten Beruf
nachzugehen. Falls ein anderer Beruf, der den Kenntnissen und Fähigkeiten und der bisherigen
Lebensstellung entspricht zumutbar ist, liegt keine Arbeitsunfähigkeit vor; oder

c) der Versicherte infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls prinzipiell außerst ande ist,
einer regelmäßigen Erwerbstätigkeit von mindestens 20 Wochenstunden nachzugehen, um d a-
mit den Lebensunterhalt zu bestreiten.



2. Arbeitsl osi g keit für unselbststä nd ig Erwerbstäti ge (Arbeitnehm er)
Der Versicherte muss vor Beginn der ersten Arbeitslosigkeit oder bei Beginn des Versicherung e
schutzes mindestens'12 Monate ununterbrochen beim selben Arbeitgeber mindestens 18 Stunden
pro Woche sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein. Der Versicherte muss während der Dauer
des Versicherungsschutzes unverschuldet arbeitslos werden und nrcht gegen Entgelt tätig sein.
Als unverschuldete Arbeitslosigkeit im Sinne dieser Bedingungen gilt:
a) Kündigung durch den Arbeitgeber (siehe jedoch Ausschluss gemäß § 6 Zi. 3d) und 3e))
b) Einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses auf lnitiative des Arbeitgebers
c) Berechtigter vorzeitiger Austritt
d) Schließung des Unternehmens durch den Masseverwalter im Konkurs
Während der Arbeitslosigkeit muss der Versicherte außerdem Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe
vom österreichischen Arbeitsmarktservice (AMS) erhalten und aktiv Arbeit suchen. Erhält der Versi-
cherte wegen fehlender Bedürftigkeit keine Notstandshilfe, hindert dies den Leistungsanspruch
nicht.
lm Falle wiederholter Arbeitslosigkeit muss der Versicherte vor Beginn der erneuten Arbeitslosigkeit
länger als 12 Monate ununterbrochen beim selben Arbeitgeber mindestens 1B Stunden pro Woche
sozialversicher u ng spf I ichtig beschäftigt sei n.

3. Arbeitslosi gkeit für Selbststä ndige
DerVersicherte muss zum Eintritt der Arbeitslosigkeit mindestens 24 Monate ununterbrochen im
Rahmen desselben Unternehmens oder Betriebes selbstständig tätig sein, daneben keine weitere
berufliche Tätigkeit ausüben und aus dem Einkommen aus dieser Tätigkeit seinen Lebensunterhalt
u nd etwaige g esetzliche Unter haltsverpf I icht u ng en bestritten haben.
Arbeitslosigkeit liegt vor, wenn der Versicherte während der Dauer des Versicherungsschutze s sei-
ne selbstständige Tätigkeit aus wirtschaftlichen Gründen aufgibt, keine andere Tätigkeit gegen Ent-
gelt ausübt, als Arbeitsloser beim Osterreichischen Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldet ist und
aktiv Arbeit sucht.

§ 4 Versicherunqsleistunq
Für alle nachstehenden Punkte gilt darüber hinaus, dass Leistungen nur dann erbracht werden ,

wenn die Wartezeit (gemäß § 2) abgelaufen ist, die Voraussetzungen für Versicherungsleistungen
(gemäß § 3) erfüllt sind, und weder ein Ausschlussgrund (gemäß § 6) noch eine Obliegenheitsver-
letzung (gemäß § 8) vorllegt.

Die Versicherungsleistung errechnet sich auf Basis der bei Beginn des Versicherungsschutzes ka l-
kulierten Finanzierungskonditionen. Anderungen der Finanzierungskonditionen aufgrund von Zin s-

schwankungen bis zu 2oÄ p.a. sind mitversichert.

1. Todesfall
a) Stirbt der Versicherte während der Dauer des Versicherungsschutzes, besteht die Versich e-

rungsleistung aus der am Todesdatum bestehenden Restschuld mit Ausnahme einer eventuell
vereinbaften Schlussrate (Schlusszahlung). lst eine Schlussrate (Schlusszahlung) und deren A b-

sicherung vereinbart, bezahlt der Versicherer zusätzlich die hierfür vereinbarte Versicherung s-

summe.
b) Bei Finanzierung mit 50% Anzahlung und 50% Restzahlung nach 12 Monaten besteht dieVersi-

cherungsleistung aus der 50%igen Restzahlung.
Bei 1/3 Anzahlung, 1/3 Zwischenzahlung und 1/3 Restzahlung beträgt die Versicherungsleistung
während der ersten 12 Monate die Finanzierungssumme und während der darauf folgenden 12
Monate 50% der Finanzierungssumme.

c) Die Höchstversicherungsleistung beträgt einmalig € 75.000,-.



2. Arbeitsunfähigkeit
a) Eine Leistung wird frühestens zum ersten Mal erbrach t, nachdem die Arbeitsunfähigkeit mindes-

tens 3 Monate ununterbrochen angedauert hat (=Karenzzeit).
b) Während der Arbeitsunfähigkeit des Versicherten bezahlt der Versicherer alle in die ser Zeit ge-

genüber dem Versicherungsnehmer fällig werdenden Kaufpreisraten mit Ausnahme einer even-
tuell vereinbarten Schlussrate (Schlusszahlung ). Je Versicherungsfall wird maximal bis Finanzie-
rungsvertragsende geleistet.

c) Bei Finanzierungen mit 500Ä150% und '113 Zahlung erfolgt keine Versicherungsleistung bei Ar-
beitsunfähigkeit.

d) Die Höchstversicherungsleistung beträgt € 1.500,- monatlich.
e) Wiederholte Arbeitsunfähigkeit ist versicheft.

3. Arbeitslosigkeit
a) Eine Leistung wird frühestens zum ersten Mal erbracht , nachdem die Arbeitslosigkeit mindestens

3 Monate ununterbrochen angedauert hat (=Karenzzeit).
b) Während der Arbeitslosigkeit des Versicherten bezahlt der Versicherer alle in dieser Zeit gegen-

über dem Versicherungsnehmer fällig werdenden Kaufpreisraten mit Ausnahme einer eventuell
vereinbarten Schlussrate (Schlusszahlung). Die Versicherungsleistung wird je Versicherungsfall
nur innerhalb der nächsten 12 aufeinanderfolgenden Monate erbracht.

c) Bei Finanzierungen mit 50%150% und 1/3 Zahlung erfolgt keine Versicherungsleistung bei Ar-
beitslosigkeit.

d) Die Höchstversicherungsleistung beträgt € 1.500,- monatlich.
e) Wiederholte Arbeitslosigkeit ist versichert, wenn der Versicherte vor Beginn der erneuten Arbeit s-

losigkeit länger als 12 Monate ununterbrochen beim selben Arbeitgeber mindestens 18 Stunden
pro Woche sozialversicherungspflichtig beschäf tigt war.

4. Zwei versicherte Personen
Sind zwei Personen über den gleichen zugrunde liegenden Finanzierungsveftrag versichert und
befindet sich eine dieser Personen im Leistungsbez ug, wird bei Eintritt eines Versicherungsfalles
der zweiten versicherten Person so lange keine Versicherungsleistung erbracht, wie sich die erste
versicherte Person im Leistungsbezug befindet. Der Anspruch aus dem Risiko Todesfall erlischt
auch für die zweite versicherte Person, nachdem die Todesfallleistung einmal erbracht wurde.

§ 5 Bezuqsrecht
Mit Beginn des Versicherungsschutzes ist der Versicherungsnehmer für alle fälligen Leistungen
unwiderruflich bezugsbe rechtigt. Er hat die Leistung(en) auf die Zahlungsverpflichtung des Vers i-
cherten aus dem Flnanzlerungsvertrag anzurechnen.

§ 6 Ausschlüsse der Leistungspflicht

1. Todesfall
Die Leistungspflicht ist ausgeschlossen, wenn der Tod folgendermaßen verursacht ist:
a) durch Selbsttötung innerhalb derersten 24 Monate nach Beginn des Versicherungsschutzes.

Wenn jedoch nachgewiesen wird, dass diese Handlung in einem die freie Willensbestimmung
ausschließenden zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen wor den ist, blelbt
der Leistungsan spruch bestehen;

b) durch Unfälle, die dem Versicherten dadurch zustoßen, dass er sich als Fahrer, Beifahrer oder
lnsasse eines Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen einschließlich der dazugehörigen
Übungsfahrten beteiligt, bei denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt;

c) durch Unfälle des Versicherten bei der Ben utzung von Luftfahrzeugen (Fluggeräten) ohne Motor,
Motorseglern, Ultraleichtflugzeugen, beim Fallschirmspringen, als Luftfahrzeugführer oder als
sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeuges sowie bei einer mit Hilfe eines Luftfahrze u-
ges auszuübenden beruflichen Tätigkeit,



d) durch vorsätzliche Ausführung o der strafbaren Versuch eines Verbrechens oder Verg ehens
durch den Versicherten;

e) unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie;
f) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse oder innere Unruhen, sofern derVersicherte

auf Seiten der Unruhestifter teilgenommen hat.

2. Arbeitsunfähigkeit
lst der Versicherte bei Beginn des Versicherungsschutzes bereits arbeitsunfähig, besteht kein A n-

spruch auf Versicherungsleistung für diesen Fall der Arbeitsunfähigkeit.
Die Leistungspflicht ist ausgeschlossen, wenn die Arbeitsunfähigkeit folgendermaßen verursacht ist:
a) unmittelbar oder mittelbar durch Alkoholmissbrauch , Nikotinmissbrauch, Drogenmissbrauch, M e-

dikamentenmissbrauch oder durch den Missbrauch sonstiger Substanzen. Missbrauch liegt da nn
vor, wenn der wiederholte Gebrauch der Substanz über die Dauer mindestens eines Monats
bzw. wiederholt in den letzten 12 Monaten zu körperlichen und/oder psychischen Schäden g e-
führt hat die sich eindeutig bezeichnen lassen;

b) durch absichtliche Herbeiführung von Krankheiten oder absichtliche Selbstverletzung. Wenn j e-
doch nachgewiesen wird, dass diese Handlungen in einem die freie Willensbestimmung aus-
schließenden Zustand krankhafter Störung der Geis testätigkeit begangen worden sind, bleibt
der Leistungsan spruch bestehen;

c) durch Unfälle, die dem Versicherten dadurch zustoßen, dass er sich als Fahrer, Beifahrer oder
lnsasse eines Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen einschließlich der dazugehörigen
Übungsfahrten beteiligt, bei denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt;

d) durch Unfälle des Versicheften bei der Benutzung von Luftfahrzeugen (Fluggeräten) ohne Motor,
Motorseglern, Ultraleichtflugzeugen, beim Fallschirmspringen, als Luftfahrzeugführer oder als
sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeuges sowie bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeu-
ges auszuübenden beruflichen Tätigkeit;

e) durch vorsätzliche Ausführung oder strafbaren Versuch eines Verbrechens oder Vergehens
durch den Versicherten;

f) durch Schwangerschaft während der Schutzfrist gemäß Mutterschutzgesetz (auf Wunsch kann
der Gesetzestext jederzeit vom Versicherer abverlangt werden );

g) unmittelbar oder mittelbar durch Asbest oder Kernenergte;
h) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse oder innere Unruhen, sofern der Versichert e

auf Seiten der Unruhestifter teilgenommen hat.

3. Arbeitslosigkeit
Die Leistungspflicht ist ausgeschlossen, wenn die Arbeitslosigkeit folgendermaßen verursacht ist :

a) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse oder lnnere Unruhen, sofern der Versich erte
auf Seiten der Unruhestifter teilgenommen hat;

b) bei Beginn des Versicherungsschutzes bereits ein gerichtliches Verfahren im Zusammenhang
mit dem Arbeitsverhältnis rechtsanhängig oder eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses ausg e-
sprochen war;

c) durch Ablauf eines befristeten Arbeitsverhältnisses;
d) durch Kündigung zum Ende dergesetzlichen Behaltefrist nach Absolvierung des Präsenz-,

Wehr- und/ oder Zivildienstes oder nach einem Ausblldungsverhältnis (2.B. Lehre), sowie durch
Beendigung des A usbildungsverhäl tnisses auf I nitiative des Versicherten;

e) durch Ausspruch einer Kündigung eines Arbeitsverhältnisses, wenn der Versicherte bei seinem
Ehegatten oder einem in direkter Linie Verwandten zum Zeitpunkt des Ausspruches der Kündi-
gung beschäftigt war.

Leistungsunterbrechung: Keine Versicherungsleistung wegen Arbeitslosigkeit wird erbracht, wenn
der Versicherte zum Zeitpunkt der monatlich fällig werdenden Rate entweder
a) kein Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe vom AMS bezieht oder
b) eine neuerliche Arbeit für die Dauer von bis zu 3 Monaten aufnimmt oder
c) im Krankenstand ist



§ 7 Vorzeitiqe Auflösunq des Finanzierungsvertrages
1. Der Versicherte hat das Recht, bei vorzeitiger Auflösung des Finanzierungsvertrages die A b-

rechnung der Restschuldversicherung zu beantragen.
2. Wird die Restschuldversicherung bei v orzeitiger Auflösung des Finanzierungsvertrages weiterg e-

führt, bleibt der Versicherungsschutz längstens bis zum Ablauf der ursprünglich vereinbarten Fi-
nanzierung slaufzeit aufrecht.

3. Bei Eintritt des Todesfalls im Zeitraum gemäß Zlfler 2wird folgender Betrag erstattet: R x A/1

Hierbei ist R - die Anzahl der Monate vom Todesdatum bis zum Ende der ursprünglich kalkulie r-
ten Laufzeit (Restlaufzeit); A - die Anfangsfinanzierungssumme; L - die ursprünglich vereinbafte
Laufzeit. Ein bereits begonnener, aber noch nicht vollendeter Monat seit dem Todesdatum wird
dabei als voller Monat angerechnet.

4. Bei Eintritt von Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit des Versicherten im Zeilraum gemäß Zif-
fer 2 wird monatlich die bei Beginn des Finanzierungsvertrags vereinbarte mon atliche Kaufpreis-
rate für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit bzw. Arbeitslosigkeit unter Berücksichtigung von § 3 und
§ 4 geleistet. BeiArbeitslosigkeit ist die Leistung je Versicherungsfall auf 12 Monate begrenä.

5. Für die Höchstversicherungsleistung bleiben die betraglichen Grenzen aufrecht, wobei sämtliche
über die VB Leasing Finanzierungsgesellschaft m.b.H. beantragten Versicherungen berücksich-
tigt werden.

6. Mit dem Zeitpunkt der vorzeitigen Auflösung des Finanzierungsvertrags und Weiterführung der
Versicherung geht das Bezugsre cht unwiderruflich auf den (die) Käufer (Versicherten) über.

§ 8 Obliegenheiten im Versicherungsfall
1. Ein Versicherungsfall ist dem Versicherungsnehmer Lrnverzüglich anzuzeigen.
2. Bei Tod des Versicherten sind auf Verlangen des Versicherers folgende Unterlagen beim Versi-

cherer einzureichen:
Eine amtliche, Alter und Geburtsort enthaltende Sterbeurkunde und ein ausführliches ärztliches
oder amtliches Zeugnis über die Todesursache sowie über Beginn und Verlauf der Krankheit die
zum Tod des Versicherten geführt hat.

3. Bei Arbeitsunfähigkeit sind auf Verlangen des Versicherers folgende Unterlagen beim Versich e-
rer einzureichen:
Nachweise der Arbeitsunfähigkeit, insbesondere durch ärztliches Attest und eventuell eine B e-
scheinigung des Arbeitgebers.

4. Bei Arbeitslosigkeit sind auf Verlangen des Versicherers folgende Unterlagen beim Versicherer
einzureichen:
Nachweise derArbeitslosigkeit, insbesondere durch Bescheinigungen des Osterreichischen A r-
beitsmarktservices (AMS) und ggf. des letzten Arbeitgebers.

5, DerVersicherungsfallmussinÖsterreichfestgestelltund(imFallevonArbeitslosigkeitundAr-
beitsunfähigkeit laufend) überprüft werden können.

6. Der Versicherer ist berechtigt, den Leistungsanspruch nachzuprüfen. lnsbesondere können die
Vorlagevon ärztlichen Attesten odereine Untersuchung des Versicheden durch einen vom Ver-
sicherer zu beauftragenden und bezahlenden Arzt und Bescheinigungen von Behörden und Ar-
beitgebern verlangt werden.

7. Durch Nachweise entstehende Kosten gemäß Ziffer 2.,3. und 4. trägt der Versichefte. Unterla-
gen sind in Kopie einzureichen. Auf Verlangen des Versicherers sind die original Unterlagen zu
übermitteln.

8. Eine Verringerung des Grades der Arbeitsunfähigkeit oder eine neue Tätigkeit ist unverzüglich
anzuzergen.

9, Solange eine Obliegenheit vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht erfüllt wird, ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die Verletzung Einfluss auf die Feststellung oder
den Umfang der Leistungspflicht hat. Die Kenntnis und das Verschulden des Versicherten stehen
der Kenntnis und dem Verschulden des Versicherungsnehmers gleich.

§ 9 Ablehnunosrecht des Versicherers
Der Versicherer hat das Recht, unvezüglich nach Anmeldung durch den Versicherungsnehmer die
Risikoübernahme ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Für den Fall der Ablehnung erlischt der
Versicherungsschutz des Versicherten rückwirkend. Ein Versicherungsbeitrag fällt nicht an.



Mitteilungen, die das Versicherungsverhältnis betreffen, müssen stets schriftlich erfolgen und we r-
den wirksam, sobald sie dem Versicherungsnehmer oder dem Versicherer zugegangen sind. Ve r-
mittler sind zu ihrer Entgegennahme nicht bevollmächtigt.

§ 11 Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand
1. Für das Versicherungsverhältnis gilt österreichisches Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechtes.
2. Ansprüche des Versicherten aus dem Versicherungsverhältnis können gegen den Verslcherer

auch bei dem für die Niederlassung des Versicherers zuständigen Gericht geltend gemacht we r-
den. Es kann auch das Gericht des Ortes angerufen werden, an dem der Beitritt zum Gruppe n-
versicheru ngsvertrag verm ittelt worden ist.

§ 12 Rücktrittsrecht
Der Versicherte kann vom Versicherungsverhältnis innerhalb von 30 Tagen nach Unte rzeichnung
zurücktreten. Zur Wahrung dieser Frist genügt auch die rechtzeitige Absendung des
Wide rrufsverla n g en s an den Verslch e ru n gsneh mer.

§ 13 Versicherer
Versichererfür die Risiken Arbeitsunfähigkeit und Tod ist die NURNBERGER Versicherung AG Os-
teneich, Moserstraße 33, 5020 Salzburg, Firmenbuchgericht Landesgericht Salzburg, Firmenbuc h-
nummer FN 46082 v, DVR-Nr.: 0445657.
Versicherer für das Rlsiko Arbeitslosigkeit ist die GARANTA OSTERREICH Versicherungs-
AKiengesellschaft, Moserstraße 33, 5020 Salzburg, Firmenbuchgericht Landesgericht Salzburg,
Firmenbuchnummer FN 145878 b, DVR-Nr.. 0848042.

Schlusserkläru no des Versicherten
1. Der Versicherte ermächtigt hiermit die NURNBERGER Versicherung AG Osterreich und die

GARANTA ÖSf gRnf tCH Versicherungs-AG im Leistungsfall alle Aräe, Krankenhäuser und
sonstigen Krankenanstalten, andere Personenversicherer und Behörden, sowie die Sozialversi-
cherungsträger über seine G esundheitsverhältnisse zu befragen. Die NURNBERGER Versiche-
rung AG Österreich und die GARANTA ÖSff RRf tCH Versicherungs-AG dürfen auch Arzte,
sowie Behörden und Sozialversicherungsträger über seine Krankheiten, die Todesur sache(n)
oder die Krankheit(en), die zum Tode bzw.zur Arbeitsunfähigkeit gefühtl haben, befragen. lnso-
weit entbindet der Versicherte alle, die hiernach befragt werden, ausdrücklich von der Schweige-
pflicht, auch überseinen Tod hinaus und erteilt somit seineZustimmung gemäß Datenschutzge-
setz. (Auf Wunsch kann der Gesetzestext jederzeit vom Versicherer abverlangt werden.)

2. Der Versicherte willigt in die Weitergabe von personenbezogenen Daten, wie Name, Adresse,
Geburtsdatum, Daten zum Bestand oder zur Beendigung eines Dienst - und Sozialversicherungs-
verhältnisses, durch den Versicherungsnehmer (VB Leasing Finanzierungsgesellschaft m.b.H.)
an die NÜRNBERGER Versicherung AG Österreich und die GARANTA OSTERREICH Versiche-
rungs-AG bzw. von sensiblen Daten, wie z.B. überTodesursache(n), Krankheitsst and, -bild und -
verlauf, Unfälle und Unfallfolgen, durch die NÜRNBERGER Versicherung AG Osterreich und die
GARANTA ÖSTERREICH Versicherungs-AG an deren Rückversicherer bzw. an Azte zwecks
Prüfung einer Leistungspflicht aus dem Versicherungsverhältnis nach dem Datenschutzgesetz
ein. (Auf Wunsch kann der Gesetzestext jedezeit vom Versicherer abverlangt werden.)
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Vertrag gilt nicht als Rechnung

Der Antragsteller
Hen/Frau 0m Folgendsn Käufer genannt)

Herr
MichaelKnöbl
Llebenauer Hauptstraße 93bt7 I 43
A-80,41 Graz

l. Kaufgegenstand / Finanzierungsobjekt

Hyundai i40 Style 1,7 CRDI StarVStopp

E neu EI gebraucht

Fahrgestellnummer Eurolamummer

21 6960

Erstzulassung

01.07.2014

KllometeEtand

1 02000

stellt an die easyleasing GmbH, Quellenstr€ ß€ 51-55, 1 1 00 Vfren, FN 87244a (im
nachstehenden Bestimmungen den AnEag, einen KAUFVERTRAG hin§chüich des unter
der Käufer an diesen Antrag sedts Wochen ab Antragstellung gebunden ist,

Folgenden kurz ,,Verkäufe/ genannt) uhter Anerkennung der
l. angeführten Kaufgegenstandes wie tolgt abzusdtließen, wobei

und erteiluerteilen der/die Käufer dem Verkäufer gleidtzeitig den unwidemflichen Auftrag, mit der "GaEnta östereich Veßicherungs AG" bzw. der
.NÜRNBERGER Versidlerung AG Östereicfi"eine Versicherung zugunsten des Verkäuturs, renn unter Punkt ll. angekeuzt, wie folgt abzuscüließen:
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Il. Versicherung

tr Krcditausfallversicherung'

Einmalprämie

EUR O,OO

Restsc+luldversidlerun g*
EI Tod-Restschuld
E Tod-*onstant
tr Arbeitslosigkeit
tr Aöeitsunfähigkeit

Einmalprämie

EUR 215,30

Es gilt die Sondervereinbarung zur Kreditausfallveßicherung
easyleasing GmbH vom 04.1 1.13 in Verbindung mit den Allgemeinen
Sedingungen für die KEftfahzeug Vollkaskoversicherung (AVKB

2012) der GARANTA Östlrelch V.ßicherungs-Ac.

:s gelttr die Allgemeinefl Versicherungsbedingungen für die
lestschuldveßicherung (RSV) L883/02 - 1212015 det NÜRNBERGER
,lerolcherungs-AG östcrelch (in Zusammenarbeit mit Gamnta Östeneich
,/ersicherungs-AG)

Die Prämien der ausgewählten Versicherungen sind in den angeführten Kaufpreiffiten inkludiert.

Sofem die Restschuldversidterung und/oder die Kreditausfallvereidrerung beantragt wurden, werden dem Käufer (Versicherten) die Sonderuereinbarung
und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen übergeben. Weiters emächtigt der Käufer den Versicherer im Leistungsfall alle Azte, KEnkenhäuser und
sonstigen Krankenanstalten, bei denen er in Behandlung war, sowie andere Personenreßicherer und Beh örden inklusive der Sozialversidlerungshäger
über seine Gesundheitsverhältnisse zu befragen. Der Versicherer darf auch Arzie soüe Behörden und Sozialversicherungsträger über die Todesußachen
oder die Krankheiten, die zum Tode bzw. zur Aöeitsunfähigkeit geführt haben, befragen. lnsoweit entbindet der Käufer (Versiüerte) alle, die hiemsch
befragt werden, von der Schweigepflicfit, auch über seinen Tod hinaus. Dem Käufer (Versicherten) ist bekannt, des bedingungsgemäß in den eßten 24
Monaten nach Beginn des Versicherungsschutzes keine Deckung für bekannte emstllche Erkrankungen oder Unfallfolgen besteht, wegen derer er in den
leE,len 12 Monaten vor Beginn des VersicherungsschuEes ärälici beraten oder behandelt wurde. Der VeßidterongsschuE für den Todesfall endet mit
Vollendung des 70., der filr die Aöeitslosigkeit nadl dem 60. Lebensjahr, bei der Restschuldvesidterung längstens jedoch nach 6 Jahren.
Versi*terungsnehmer bei der Kreditausfallsvesicherung ist der Verkäufer, ansonsten der Käufer. Der Abschluss der Versicfierungen erfolgt durcfi Beibitt zu
den ieweiligen Gruppenversicherungsverträgen des Verkäufeß, eine gesonderte Polizzierung erfolgt nlcht. Der VersicherungsschuD endet mit der
Beendigung und AbEchnung des Fi0anlerungsvertEges.

lll.a) Zahlungsinformation Bazahlungsprels bruho EUR 12.990,00
Anählung EUR 2.400,00 Kaufprelsrate EUR 207,61
Lrüfzelt

60 Monate Schlusz8hlung EUR O,OO

easyKauf- Vertrag Konsument, Stand 11/2015

ffisybank AG
IBAN: AT02 1420 o2OO 1222 20OO
BIC: EASYATWI

j easyleasing GmbH I Eggenberger

I l8020GEltrt



tfrFqe xt. Lemse Et.

lll,b) Finanzierun gsinformation/Pfl ichtangaben: 3esaaYrtkreditbetrag gem. §
\bs,2Z4VKrc

9 EUR 12,990,00
Vertdebs- und ErhebungEkosten EUR 483,60 lesamtentgelt gem. § I Abs.2 Z

I VrcG EUR 14.962,50
Bereitstellun gskosten' EUR O,OO

Nominaljahreszinssalz

l=So[zinssatz) 5,95 %
Einmalige Bearbeltungsgebührr

EUR 105,90 E|lektlvor Jahr€szlnssatz gem.
i33 Abs- 4 BwG 7,50 %

RErlrnsratz ohne exteme
,BlSIchrrunosko§en 6,60 %

' Einmalzahlung 0aufzeitunabhängig) - am Vertragsbeginn an die easyleasing GmbH zu entricfiten
* laufzeltunabhängig - in den Kaufpreisraten inkludiert

lV. Zahlung des Gesamtentgeltes und Kosten
Das Gesemtentgelt (Bazahlungspreis samt Zinsen und aller Zusdrläge und Kosten) ist in monatlidlen Raten - wie unter Pkt. .LauEei(, sowie pK.
"monaüiche KaufPreisrate" angeführt - mwie einer vereinbarten Sctrlusszahlung im letzten Monat der Laufzeit - wie unter Pkt. 'Sülusszahlung" angefirhrt - zu
bezahlen, Das Gesarfientgelt enthält einen Zinsanteil von EUR 1.757,20. Yot Übergabe des Kaufgegenstandes an den Käufer durü den voh Verfiäufer
beaunragten Händler ist dlo oben angeführte, altfällig vereinbarle, AEahlung beim Händler zu entrichten. DIe erste Kaufpreisrate lst am 1. des Monats der
der Übemahme folgt zu enlriüten. Die weiteren Kaufpreisraten sind jeweils am 1. der folgenden Kalendemonate fällig. Eine etwaige Sdtlusszahlung lst am
Letzten des Monats fälig, ln dem bei ordnungsgemäßer Erfüllung des Vertrages die letzte Kauhreisrate zur Zahlung fällig lst. udre. Für jeden Eingrifi in den
Vertrag, dessen UEIrung in der Sphäre des Käufers liegt, gebührt dem Verkäufer als Abgeltung f0r seine damit in Zusammenhang stehenden
Autu/endungen ein peuscieler Aun^randsersats von EUR 150,- prc Eingrift- Dies gilt insbesondere eu*l for die Aufüendungen. die dem Verkäufer lm
Zusammenhang mit der Versidrerungsatn,icldung bei Eintsltt von Schadensereignissen am K8ufgegenstand oder dunh Abwicklung von Versicherung8n
gem. PkL ll. enlstehen, Aufwendungen die dem Verkäufer im Zusammenhang mit der Abwehr von Eigentumseingrifien Dritter (2.8. ffändungen) entstehen,
hat der Käufer mit einem Pausdrslbetrag in der Höhe von EUR 70,- pro Fall bzw. betreibendem Gläubiger äbzugelten.

Hinwels gem. § 9Abr 22 13VKiG: Ausblelbende Zahlungen *önnen schwsnxlegendc Folgen rur Sb haben (zB. arangsyeTstelgerung) und dle
Edangung eln6 Krrdlles cEchwern (slehe unt3n Plte. lX., X und Xll.)

V. Übergabe / Übemahme
Die Überuabe erfolgt unvezügli*r, nachdem der Verkäufer von der Lieferfirma (Händleo in die Lage versetzt wurde, über den Kaügegenstand zu verfügen,
fiühestens.ledodr erst mit Redrt$vilksamkeit des Kaufirerhages durch Gegenzeicfrnung durdr den Vertäufer t nd naü erlegter Anzahlung.
Die Übergabe / Übemshme des Kaufgegenstandes sowie der Erlag der Anzahlung wird ln einem gesonderten Übemahmeprotokoll, däs einen integderenden
Bestandteil dieses Verfages darstellt, bestätigt.
Der Käufer isi beaufoagt und emädrtigt bei Übergabe des Kaufgegenstandes duEfi den Händler als direkter Stellverbeter des Verkäufers das Eigentum für
den Verkäufer durch Übemahme des Kaufgegenstandes zu emerben, deo Kaufgegenstand als SBdrinhaber zu übemehmen und ihn für dig Dauer des
auftechten Ei gentumsrcrbehaltes innezuhalten.
Der Käufer hat den Keufgegsstand bei Übemahme sorgfälUg zu prüfen und etwaige Mängel dem Verkäufer unvBzügllcfi bekannt zugeben.
GB\,ähdeistungsnsprücfie, dle während der Vertragslaufzeit aufreten, sind vom Käufer ebenfalls unveJ2üglldl dem Verkäufer bekannt a geben.

Vl. Kaufpreisrate, Anderung, Vezugszinsen
Die Anpassung der Ksuhrelsrate wird vierteljährlich zum 01.02., 01.05,,01.08. und 01,11. erfolgen, wobei ftir die Anderunoen als BBsis der von der EZB
veröffenüichte EURIBOR für 3-Mon8tecelder des vDrletrten Kalendermonats heranzuziehen isl Als Basis für die Anpassung zum 01.02. ist dis der
durchschnitdide &MonateEURlBOR des Monats Dezember des Voriahres, als Basis für dle Anpassung zum 0'1.05. jener des Monats März, als Basis für die
Anpassung zum 0'1.08. jener des Monats Juni und als Basis für die Anpassung zum 01.11. jener des Monsts September des laufenden Jahres.
Ausgangsbasis für die erstmslige Anpassung ist der jileilige Monatsdurchscfinitt für das Vormonat der Antragstellung ba'r. der im Angebot fixierte
BasieEURlBOR, lm Fall einer Anderung gill als neue Ausgangsbasis der der Anderung zu Grunde gelegte Wert. Eine Entgeltänderung erfolgt iedocfi nur,
wenn sich der $Monats-EURIBOR im Monatsvergleicfi der fair die Anpassung heranzuziehenden MonEte (Dezember, April, Juni, September) um mehr als 10
Basispunkte verändert. Wenn sich durch die Anderung gegenüber der letstgülügen Kaufpreisrate eine Anderung rcn weniger sls EUR 1,00p.m. ergibt, kann
eine Anpassung aus ökonomischen Gründen unteöleiben. Bei der näcfisten Anpassung ist die Anderung gegenübs der alefzt dunfigeführten Anpasung
jedoch voll zu berücksicfitigen. Db Vorscireibung eines nidrt geändenen Enlgeltes gilt nicht sls Vezicht auf den Anderungsanspruch. Eine Entgeltänderung
istfrühestens ilei Monate nEch Verhagssüluss mögli$.
Für den Fall des Vezuges von Zahlungen des Käufers aus diesem Ratenksunertag werdm Vezugszinsen in Höhe des ausgewiesenen
Nominaliahreszinssalzes (Soltslnssatres) azäglidr eines Aufschlages von S9tPunkten vereinbart.
Außerdem hat der Käufer for die erste Mahnung eine Mahhgebühr von EUR 10,00, für die zweite Mahnung eine Mahngebilhr von EUR 20,00, für die drilte
Mahnung elne Mahngebühr von EUR 30,002u entrichlen, sowie elle derüber hinausgehenden notwendigen, zweckentsprechenden, angemessenen Kosten
des Verkäufers, w€ldre durdl dgl Vezug veranlasst wurden, insbe$ndere lnteruenlionsgebühren von Mitaöeitem und Beaufiragten des Verkäufers $wie
sämtlche Koslen zur Sidrerung des Eigenlums des Verkäufers am Kaufgegenstand zu tragen.
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monatlichen KsufpreisEten sowie einer

SchäEung mit technischer Überprüfung,

Vll. Obliegenheiten des Käufers während der Vertragslaufzelt
Oer Käufer lst verpflicltet, auf selne Kosten den Kaufgegenstend lris zur gänzlichen Erfüllung des Kaufuertrages bzw. Rückstellung, also für die Dauer des
äufrechten Eigentumsvorbeheltes des Verkäufers, lnstand zu halten bil. bei Besdädigung lnstand zu setaen. Es tretren ihn daher während dleser Zeit
sämtlifie Wartungs-, Reparatur- und andeBeitige lnslandhaltungs- und lnstandsetzungskosten, wobei dlese Aftelten sadr und fachgerecht durclzuf ühren
sind. Auch treffen ihn während dieser Zeit alle aul den Kgufgegenstand a enbidrtenden öffentliüen Abgaben und Sleuem jeder ArL Komrnl der Käufs
diesen Verpf,idtungen nidtt nsdt, lst der Verkäufer zur EBEwmahme auf Kos{en des Käufeß berecfiügt.

Fällt eine mit dem Käufer für die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertmges bestellte Sicherheit (zB. Veßicherung, carantie - siehe Zusatzvereinbarungen)
weg oder wird wertlos, so hat der Käufer binnen 4woüen nach Aufforderung durci den Verkäufer eine gleichwertlge Sicherheit nach Vereinbarung mit dem
Verkäufer zu bestellen.

Der Käufer verpflldltet §ctl. dafür zu sorgen, dass die Beniltzung des Kaufgegenstandes durch Personen ohne Fohrersdein oder sonst fahruntsuglidre
Personen ausgeschlGsen ist. Die gänzlidle überlassung, bzrv. Zulassung des Kaufgegenstandes an Dilte bedarf der Zustimmung des Verkäufes.
Lediglidr eine sussdrließlic}l kuzfristige, nicht gewerbsmäßige Überhssung an Dritte bedarf nicfit der Zustimmung des Verkäüers. Der Käufer haflet ledoch
audr im Überlassungsfsll für die Einhsltung der Vertragebedingungen.
Dle polizeiliche Anmeldung und Zulassung des Keufgegenstandes sowie eine allfällig notwendlge Abmeldung sind auf Kosten des Käufers durchzuführen.
Der Käufer ist Halter des Kraftfahzeuges im Slnne des EKHG. Die Zulassungsbesdteinigung Teil ll ist auf den Verk äufer als Eigent0mer auszustellen. Der
Käufer wird dem Verkäufer unvezüglidl nach Übemahme des Kaulgegenstandes gemeinsam mit dem unterfertigten Übemahmeprotokoll das
Fahzeugdokument (fypenschein, Einzelgenehrigungsbescieid, COG-Papier oder Datenguszug aus der Genehmigungsdatenbank, j$eils in Verbindung
mit dem Zulassungschein Teil ll) übermitteln. Der Verkäufer ist .iedoch audr berechügl, nach Anbringen eines entsprechenden EigentJmsvermerks am
Fahzeugdokumenl, das Fahzeugdokument im Original zu lreuen Handen an den Käufer zu obergeben. Der Käufer ist verpflichtet, das Fahzeugdokument
sorgfättig zu veNahren und nur mil schriflidler Zustimmung des Verkät,6rs an Dritte herauszugeben.
Der WohnsiE des Käufers gilt als Stardort des Kaufgegenstands. Nur dle völlige Venegung des Standortes bedarf der Zustimmung des Verkäufers.

Vlll. EigentumsYorbehalt
Der KauEegenstand bleibl bis zur völligen Bezahlung aller Forderungen des Ved(äufers aus diesem Verlrag Vorbehattseigentum des Verkäuf€ß. Der Käufer
ist verpnldilet, den Kaulgegenslsnd als anvert'autes Gut pfleglicfi zu behandeln. Dem K äufer is{ es niüt gestattet, den Kaufgegenstand oder Teile desselben

zu veräußem oder zu verpfänden. Überhaupt darf er äber den lGufgegsstand keine Verfügung beffen, durci welche das Eigentumsredrt des Verkäufem
vedetzt oder hiermit übemommenen Verpflidrtungen zuwidergehandelt wird. Der Verkäufer ist bereütlgt, sici jedezeit vom Zustand ds Kaufgegenstandes
durch Augensdreln zu 0bePeugen.

Von ieder drchenden Exekution, von Pfändungen oder andertr Vollstreckungshandlungen Euf den Kaufgegenstand ist der VerlGufer unvezüglich zu

verständigen.

lX. Terminsverlust und Zahlungsverpfl lchtungen
Termlnsvedust und sohin Fälligkelt und sofortige Entrldltung der gesamten nocfi ofrenen Schuld auf das in Pkt lll, angefthrte Gesamtentgelt gem. § gAbs. 2

Z 4 VKfG tsitt ein, \renn der Vefiäufer seine Lelstungen bwits erbEchl hat, zumindest eine rockständige Kaufrreisate des Käufers seit mindestens sechs
Wodten fällig ist und der Verkäufer den Käufer unter Andrchung des Terminsverlustes und unter SeEung einer Nachfrist von mindestens zwei Wochen
erfolglos gemahnt hat.

I . Für diesen Fall des Tarminsverlustes i st der Käufer verpflichtet, folgende Leistungen an den Vekäufer zu eöringen:
a) Das resdiche aushaflende Gesamtentgelt, das siü zusammensetzt aus den rückständigen und künnigen

allenfalls verelnbarten ScfrlusszBhlung

notwendige, zweckentspredrende und angemessene Koslen der Einlehung, Überstellung, guladrterlidren

allfällig not\^€ndigen Reparaturen und Verwedung des Kaufgegenstandes.

Von dieser Leistungspflidlt des Käufers §nd in Abzug zu bingen:
Der Verkaufsedös des Kaufgegenstandes mlt Vsluta-Eingaflg beim Verkäuferi llegt der Verteutsedös unter dem gemeinen Wert des Kaufgegenstandes,

ist der gemeine Wert dem Abzug zugrunde zu legen,
alle von Dritten erlangten Erlöse, insbesndere aus der Leisfung von Veßidterem.

X. Vorzeitige Fälligstellung aus wichtigem Grund
Der Verkäufer kann das noch aushaiende Gesamlenlgelt aus wichtigem Grund vorzeitig tällig stellen. As wichtige Grände gelten,

a) wenn der Käufer troE sdrrifrlicier Aufforderung in einem Verstoß gegen eine resendiche Bestimmung dieses VertEges behart;
b) wennderKäuferstirbt:
c) wenn das Elgenlumsrecht sm Kaufgegensland für den Veßäufer nicht zur Entstehung gelangt, später wegfällt, gegenstandlos wird oder wenn eine

andere bestdlte Sicherhelt oder Deckung wegfällt und eine ErsaEsidrerheit fristgerecit nicht gestellt werden kann (Pkt Vll) bzw. der Kaufgegenstand

untergeht oder wertlos wird. Als wertlos gilt ein Kaufgegenstand dann, wenn dle gescfiäEten Kosten der Rtlckholung, SchäEung und Vercrtung größer

sind als der erwartende Verkaufserlos. Hierbei ist die EinscfiäEung - basierend auf nadrvollziehbaren EiahrungMilen - des Verkäufers maßgebend.

d) wenn andere Vertragswrhältnise des Verkäufers mit dem Käufer Roc*stainde aui^reis€n, dle zur Fälligslellung oder vozeitigen l,uflösung der jeweiligen

Verträge beredrtigen, bz,v. wenn Umstände eintreten (wie zB. klagsweise Betreibung einer Forderung gegen den Käufer aus elnem andeEn Vertrag),
sodass dem Verkäufer die Aufechterhaltung der gesmtm Geschänsbeziehung mlt dem Käufer nicJrt mehr zuzumuten isti

e) bei Einfin einos wirtsciefllichen Totalsdradens am Kaufobjekt, aus welchem Grund dieser aucfr immer Eintritt;

0 wenn der Käufer an der Schadensregulierung im Zusammenhang mitVeßicrrerungsprodukten nach PkL ll. des Vertrages nidt gehörig mltwirkt.

ln diesen Fälen ist der Käufer verpflicitet, die im Punkt lX. angeEhrten Leistungen an den Verkäufer zu eöringen.
Sofem den Käufer an der wrzeitigen Fälligstellung des noch aushafienden Gesamtentgelts kein Vemchulden triffl, erfolgt die Abzinsmg der k i.infrgen

monaüichen KaufpreisrEten samt einer allfälligen Scfilusszahlung Nominaljahresinssatz (allfällig angepasst gem. Punkt Vl ers,ler AbsaE).

b)

2,
a)

b)
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Xl. Vorzeitige Vertragserfüllung durch den Käufer
Der Käufer hat das jedezelt ausübbere Refit, den Krtditbetrag vor Ablauf der bedungenen Zeit zum Teil oder zur Gänze zurücleuzahlen. Die vozeitige
Rückzahlung des gesmten Kreditbetrages ssmt zinson gilt als Kündigung des Kredivertrages. Die vom Käufer zu zahlenden Znsen verinoem slch bei
vozeitiger Kreditrtickzahlung entspredlend dem dadurdr vemindeden Außenstand und gegebenerfatls entspredrend der dadurdr verkl.izten Vertragsdauer;
lauFzeitabhänglge Kosten verringem sich verhältnismäßig. Eine vozeitlge Teiltilgung tunrt iu einer entspredlenden Verküeung der Reslaufzeit sowie zur
analogen Verschiebung der Fälligkeit elner allfätligen Scfilusszahlung. Es reduziert sidl nicht die monaüidte Rate sondem wird die Erspamis an zinsen im
Zuge der Endabrechnung des Vertrages weitergegeben.
Der Verkäufer kann vom Käufer für den ihm aus der vozeitigen Rüdeahlung voraussidrlllch entstehenden Vermögensnaohteil eine angemssene und
obiektiv gerecltfertigte Ertscfiädigung verlangen, sofem der vozeitig zurockbezshlte Behag EUR 1o.ooo,- innerhalb;ines zeitraums von zwölf Monaten
übeEteigt. Dies6 Entsdlädigung darf diB Zinsen, die der Veöraudrer bis zum Ende der Laufzeit des Kredit\rerträges für den betrefrenden Kreditbetr8g hätte
zahlen milssen, nicht übersteigen, ledoch maximal I Yo des vozeitig zuräd<gmhlten Kredfbet.ages betragen.

Xll. Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes
Dem Verkäufar wird des Recht eingeräumt, den Käufer wegen schuldhafter Niüterfüllung von dessen Pflidtten aus dem KauF\rertag die Benätzung des
Kaufgegenstandes zu entziehsn Lmd diesen freihändig zu verkeufen, wenn die VorausseEungen des Teminsverlustes (siehe PunK lX.) vorliegen, wobel die
Geltendmachung dieses Rechles durdr den Verkäufer nicht als Rücktritt vom Kaulvertrag anzusehen ist, sondem dient lediglich der Sidlerstellung und
Verweltung for Recftnung des Käufers. Der Verkäufer lst daher im Fall der Rücknähme des Kaufgegens{andes nicht verpficitet, bisher vom Käufer g€leistete
Zahlungen herauszugeben.

Bei Eintritt des Teminsverlustes und Fälligslellung des restlicfien Gesamtentgeltes ist der Käufer zur unvezüglichen Rückstellung deE Kaufgegenstandes an
den Verkäufer verpfl ichtel

Wenn der Käufer dieser Rilckslellungsverpllichtung nidrt nacfikomml ist der Verkäufer bereütigt sich ohne Ankündigung den unmiftelbaren Besitz am
Kaufgegenstand audr ohne Mitwirkung des Käufeß und nötigenfalls gegen dessen Wllen zu versdraftn, dies auf Kosten des Käulers: der Käufer stimml
einer allfälligen Oemontage von Kennzeichen zu. Oiese RüDkstellungsverpflichtung / EinziehungsermEcfitigung bedeutet keinen Rücktritt des Verkäufers vom
Käun/ertag und keine Übemahme des Kaufgegenst6ndes an Zahlung statt.

Mit dem Entrug des Kaufgegenstandes aus dem Gewahrsam des Käufers h8t dieser den Servienachweis, sämüidle Schlüssel, den Zulassungssdrein Teil
A $wie erfordediche Prolbetunde an den Verkäufer Euszuhändlgen. Femer wird der Verkäufer nsch Rücr(stellung / Einziehung d€n gemeinen Wed des
Ksulgegenstendes auf Kosten des Käufers durdr einen gericitlidt beeideten Sachverständigen erheben lassen.

Oer Verkäufsr ist wEiters berecfitigt und wird vom Käufer hiermit ausdrücklich bevollmächtigt, in dessen Nämen und mit Redrtsriirksamkeit filr diesen, nsdr
Gewährung einer Nachfist von 14 Tagen zur Begleidrung des gesamten nsch PunK X. fällig gestellten Gesarntentgelt, den Kaufgegenstand nidrt unter dem
gemeinen Werl zu vedGufen.

Atemativ steht dem Verkäufer in diesen Fällen dle Aus0bung des Recfites auf Rücktritt vom Verteg zu. Für den Fall des Rodüitts vom Vertrag aus den
unter PkL X a) bis 0 gen8nnten Gründen vereinbaren die VertBgsparteien, dess die bisher bezahlten KauDreisraten als Nuuungsfitgelt gewertet werden
und die laufzeitunabhängigen Nebenkosten (einmsllge Beaöeitungsgebühr, Bereitslellungskosten. Verkiebe und Erhebungskosten) als verbraucht gelten
und damit nicht dem Rfu(ersalz unterliegen.

Xlll. Rücktrittsrecht
Der Käufer kann von diesem Vertrag gem. § 12Abs lvertraucherkreditgesetr (VIrG) innerhalb von l4Tagen ohne Angabe von Gründen zuruckreten. Die

Frist lür die fusübung des Rücklritsredrtes beginnt mit dem Tag, en dem dieser Vertrag abgesdllossen wurde. Erhält der Käufer die Venragsbedlngungen
und die lnformaüonen gemäß § gvKrc erst später, so beginnt die Frist mit diesem Tag. Die Frist ist jedentalls gewahrt, wenn der Rücktritt auf Papier oder
einem anderen, dem Käufar zur Verfügung stehenden und zugänglichen dauerhanen Datenteger erklärt und diese Erklärung vor dem Ablauf der Frisl an den
Vertäufer abgesendet wird.
Naü dem R0cktritt hat der Käufer dem Ver*äufer unvezüglidt, späestens jedod binnen 30 Kalendertagen nadr A,bsendung der Rücktdttserklärung, den

ausbEahlten Betrag samt den seit der Auszahlung aufgelaufenen Zinsen zurücleuzahlen. Die Zinsen werden auf Grundlage des vereinbarten Sollzinssatses
berechnet. Der Verkäufer hat ilberdles Anspruch auf Ersatz der Zahlungen, die er an öffenüiche Stellen entichtet hat und nidll zurilckvedangen kann;
smstlge Enlsdlädigungen hat der Käufer nicht zu leislen.
Übt der Käufer sein Rücktdttsrcdt aus, so gi[ der Riidüit auch für eine Vereinbarung über 6lne R6tsdruldversicfierung ods eine son§ige NebenleisüJng,

die im Zusammenh8ng mil dem VertEg vom Vertäufer selbsi oder auf Grund einer Vereinbsrung mil dem Verkäufer wn einem Dritten erbradt wiftl-
Tritt der Käufer gem. § 12VKG vom Vertrag zurück, so ksnn er binnen einer Woche ab Abg.be der Rückbittselklärung 8ucfi von einem Vertrag über die

Lieferung von Weren zurücktreten.
Wenn der Käufer nach Vorschriflen von einem Vertläg über die Liefemg von Waren zurücktritt, so gilt der Rücktritt auch für
den damit rcrbundenen REtenkaufuertrsg. Der Ved(äufer hat in diesem Fa[ Anspruü auf Ersats der zahhngen, die er an ö'ftnüidre Sbnen entichtet hat
und nicht zurücKordem kann, nidrt aber auf sonstige Enlschädigungen oder Zlnsen.
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XlV. Allgemeine Bestimmungen
Der Käufer verpfändet zur Sidrerstelfung sämflicher Ansprüche des Verkäufers aus diesem Ratenkaufvertrag sein gesafltes gegenwärtiges und zukünfrigos
Arbeltseinkommen, wobei die Verpfändung ieweils mit Eintitt der Fälligkeit der Forderung des Verkäufers wi*sam uird (gemäß s l2Abs lKSchG darf der
Veöraucher seine Lohn und Gehalts{orderungen dem Untemehmer nicht zur Sicherung oder Befriedigung seinw noch nldrt fällgen ForderungBn abfEten).
Der Veiläufer ist ermächtgt, die bezugsauszahlende(n) Stelle(n) jedezeit ab Wirksamkeit unter Beischluss einer Kopie des Ratenkaufuertrages von der
Verpfändung zu informiecn. Oie Verpfändung der Ansprtlche auf Lohn und Gehaltsabzüge erslreckt sidr auf Ruhe , Wartegeld. Abfertigung, Provision und
sonstige wie immer Namen hab€nde Bezüge, so$reit diese der Exekution unterliegen, lm Falle des Wechsels des fubeitgebers ersEeckt sic}| diese
Verpfändung auch auf die gegenüber dem n4en Arbeitgeber zuslehenden Ansprüche sorrie auf elFällige Ansprücie nach dem
lnsolvenzentgeltsidlerungsgesetr. Der Käufer lst damit elnveßtandH, dass ihn der Verkäufer bei Nichtbez8hhng der fäligen Forderung dazu aufforder( ihm
die Zustlmmung zur Eimiehung bei der bezugsauszahlenden Stelle zu erteilen. Diese Aufforderung ist an die dem Verk äfer zuletst bekannt gegebene
Adresse zu libermitteln und het eine Rückäußerungsfdst von l4Tagen smie den Hinweis darauf zu enthalten, dass im Falle dtr Nichtäußerung diese
Ermächtiqung als edeilt gilt. Der Käufs verpflichtet sidl, den Vekäufer unvezüglidr zu untefiichten, renn die verpfändeten Ahsprüche gefährdet we]den
sdlten.
Dem Käufer wird auf dessen Verlanqen kostenlos und zu jedem belieblgen ZeihunK während der Laufzeit das Vertrages ein Tilgungsplan zur Verfügung
gestellL

Zudem erhält der Käufer in jedem ersten Vierteljahr eines Kalenderiahres eine Kontomiüeilung zum Sticfitag 3'1. Dezember des Vorjahles, in der dle Summe
der geleisteten Zahlungen, die Summe der Belasfungen sowie die aushaflenden Salden enthalten §nd.
Die Höhe ehiraiger anderer Gebühren sind im LeistmgskatElog auf unserer Homepage unter ri 

^ ^r.eaq,lea§ng.at 
einzusehen.

Mehrere Käufer haften für alle Veölndlidkeiten aus diesem Kaufuerfag zur ungeteilten Hand.
Erfüllungsort ist der SiE des Ve*äufeß in 1100 Wen, Ouellenstraße 51-55.
Auf diesen Kautuertag fndet östenEhhis€fies Redlt Anrendung.
Der Käufer ist verPflidtel, eine Adressenänderung unvezügfidr dem Verkäufer bekannt zu geben. Bls zum Einlangen einer solcfien Erklärung gelten alle an
die vorhergehende Adresse vom Verkäufer vorgenommenen ZustellunqBn als redltswirksam vDltsogen.
Weder der Händler noch sonstige Dritte sind beredrtigt, den Antrag zum Abschluss des Kaufvert'ages anzunehmen.
Anderungen und Ergämungen dieses l(autuert'ages können redrtstirksam nur durch yertetungsbetugte Organe des Verkäufers (Geschäfisftlhrer,
Prokuristen und Handlungsbevollmäcitigte) \rorgenommen werden.

XV, SEPA-Lastschriftmandat

ryP y'Viederkehrendes SEPA-Lestschrifi mandat

**{ {Ä
lw6nn nl.it&ftc€ng.!!!.n !l.id mfr ffig*ln!r

,"; ;' "!.' ?i r', li 3 ?" *"e .'
fi LL/ tJ {-/,tz-_}{*,J )b

3tc
0r Öderld &h.11ddnng

ch^flir emäcfitigen bis auf Widemf die easyleasing GmbH, Ouellenstraße 51-55, 1100 VMen, CreditorlD AT'1077700000011202, Zahlungen von
reiner/unserem Konto mittels SEPA-Lastscfrrift einzuziehen. Zugleich weise icfi,lweisen wir unser Kreditinstitut an, die von der easyleasing GmbH auf
nein/unser Konto guogene SEPA-Lasts$rift einzulosen. lch kannMtrr können innerhalb von adrt Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
:rstattung des belästeten Befages verlangen. Es gelten dEbei die mit meinern/unserem Kreditinsütut vereinbarten Bedingungen.
)le Verr(lzung der Frist zur Durchführung der Prenotmcaüon (Zahlungsavls) auf einen Werl(tag wlrd ausdrilckllch vereinbarl.

)ie eindeutige Mandatsreferenz für dieses SEPA-Lastsdrriftmandat wird dem Kontoinhaber/den Konloinhabem nadl Vergabe durcfi die easyleasing GmbH
)ei Aldivierung des Mandals gesondert mltgeteilt.

;i ,;.lr*"{ {,
JnteEchrift dei/der Kontolnhsber

§,

-t{äüL

XVl. Zusatzvereinbarungen

g Sofem nicht zwingende Normen entgegen§ehen, wird die Verk üzung der Gewährleistungstist auf ein Jshr ausdrückllch vereinbart.
EI Eine Ksskownsicherung ist nicht abzuschließen.
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XMl. DatenschuE
1. Der Käufer nimmt zustimmend zur Kenntnis, dsss Daten adgrund dieses Vertrages automationsunterslüEt verarbeitet werden, Der Käufer erklärt sict

gemäß § 36 Abs,2 Z 5 BWG unwidenurici damit elnverstanden, dass im Rahmen der Gesdräftsanbahnung bzw. der bestehenden Gesdtänsveöindung
und auch nach Beendigung der Gesdräfrseöindung bis zur völligen Abwicklung

' anlässlifi der Beantragung seine ldentitätsdaten (Namen, Adresse, Geburtsdatum) und die Leasingverlragsdaten bzw RatenkawertrBgsd8ten (wie

etwa Höhe des aushaftenden BaMertes, Laufzeit, Höhe der Rate, Zinssstz);

' anläslich der Gewährung oder Ablehnung der Lemingfinanlerung dieser Umt8nd alf ällige später vereinbarte Anderungen der
Leasingveltags€bwicklung wie elwa wzeitige Beendigung des Leasing- bzw. Ratenkaufoerlrages oder LaufzelNerlängerung;

' ein allfälliges vertraq$riddges Kundenvertallen:

' allfällige Schritle im Zusammenhang mit der vozeiügen Auflösung des Leasingvertrages bil des RatenkautuertEges bzw Redttsverfolgung

an die l(elnkreditevidenz beim tceditsctrutrverband \rcn l870mit Sitr in Wen sowie an CRIF GmbH, Diefenbadtgasse 35, 115own, gemeldet werden.
Bei der l(einkreditevidenz handelt es sich um ein zu Zwecken des GläubigerschuEes und der Risikominimierung geführtes lnfomationsverbundsystem
von Kreditinstituten, kreditgewährenden Vesicherungsuntemehmm sowie Leasinguntemehmen, dessen Befeiber der KreditsdtuEveöand \rcn 1B70lst.
Die CRIF GmbH übt die Gewerbe gemäß §§ 15't(Adresvedag), 152(Auskunftei ilber KrediNerhälhisse) und 1s3(Oiensdeistungen in der automatischen
Dalenverarbeitung und EDV Technik) der Gewerteordnung 1994 aus-

Die ln der Klelnkreditevidenz oder von CRIF GmbH gespeicherlen Daten werden ausschlie ßlich an Kreditinstitute, kreditgewährende
Versicherungsunl.emehmen und Leasinggesellschaften, lm Falle der CRIF GmbH aucfi an sonstige kreditgewährende Untemehmen, mit Sitr in einem
Mitgliedstaat des europäisdren Vvirtschansrsums (EWR) auf Antage reitergegeben, soweit dies eine Rechtspflicht zur konekten Beurteilung des
Kraditrisikos, das ein Kreditreöer daEtellt, oder des Risikos, das aus dem Absdiluss einer LeasingfinaEierung ba,,. eines Ratenkaufirerüages rc$ltiert,
riffi.

Ebenso erklärt sich der Käuf€r unwideruflldl damit elnverst€nden, dass im Rahmen der bestehenden Ge$häflsveöindung und auch nach Beendigung
der Geschäftsverbindung bis zur völligen Abwicklung sufgrund elnes von ihm geseEten verlragslrridrigen Verhaltens folgffide Daten an die Wamliste der
östeneidrisdlen Kreditinsliue, betieben vom Kreditsdrutr\rerband von 1870mit Sitz in Wen, gemddet rerden: Name, Ansürill, Geburtsdatum, Höhe
der Verbindlichkeit, Rücldjhrungsmodalitäten, Süritte des Kredilinstituts, bz\r/. der Leasinggesellsdran im Zusammenhang mlt der F älligstellung bzw.
vozelügen Auflösung des Leaslngwrtrages bzw. des Ratenkaufvertages und der Rechtsvedolgung sowie den Misbmuch von ZahlungsinstrumEnten. Bei
der Wamliste handelt es sidr um ein zu Zwec*en des Gläubigerscfiutres und der Rlsikominimierung gefohrtes lnformationsvelbundsystem, aus dem die
teilnehmenden Kreditinstitute bzw. Leasinggesellsdraften Wamhinweise auf wrtragsviddges Kundenverhalten enhehmen k önnen. Die in der Wamliste
gespeicherten Daten werden ausscfiließlidr an die dazu berechtigten Kreditin§itute und Leasinggesdlsdtaften weitergegeben, dEmit diese ihre
gesetsll$e Sorgfaltspflicht zur konketen Beurteilung eines Kreditsisikos, bzw. des au8 einer L€ssingfnanzlerung bil. eines Ratenkaufvertag€s
resultierenden Risikos, besserwahmehmen können.

Dem Käufer ist bekannt, dass er sidr bei diesbsliglichen Unklarteiten en seinen Kundenbetreutr oder an dfl KreditschuEveöand wn 1870bzyr. CRIF
GmbH wenden kann, insbesondere Budr, w€nn der Käufer Auskunffs-, Ridrtigslellungs-, Lösctungs- und \Mdersprudrsrechte als Betrcfiener geltend
machen will.

2. Der Käufer nimmt zur Kenntnis, däss alle Daten betefiend das Lffisingveilßgsrerhältnis ba^r. betrefimd den Ratenkaufvertag vom Ved(äufer an die
GARANTA Verelcfierungs-AG Östereidl, 6sterreichisdre Zweigniedeiassng der GARANTA Veßicfierungs-Ac, NÜRNBERGER VeEicherung
Aktiengesellsctaft Östereich, CARDIF Allgemeine Versicherung Niededassung Östereich der CARDIF-ASSURAI{CES RISQUES DIVERS sowie die
CARDIF Lebensersidrerung, Niederlassung Österreidr der CARDIF ASSURANCE VlE, die NÜRNBERGER Versicherung Aktiengesellschaft Östereich
oder an einen sonsligen VeElcherer des LO (zur Versicherungg oder Sdladenabwicklung des VertEgsoblektes), die Risik} und Hafrungspartner des
Käufers (!\reitere Käüer, Garanten; zur Rislkobeurteilung und zur Erf üllung wn lnformaüonspflidrten), lnkssbüro/Auskunftei (zur Durcäsetrung der
Rechte aus diesem Vertrag) und den Lieferanten (zur Abwicklung Ankauf und Verkauf des LO) weitergegeben werden.

3. Der Käufer erklärt sidr gemäß § 38 t\fu. 22 5 BWG auch damit einverslanden, dass dem Käufer oder ein konzemmäßig mit ihm verbundenes
Untemehmen belrefiende Daten, die dem Verkäufer im Rahmen der Gesdränsverbindung mit ihm bekannt goworden und zur Beurteilung der aus
Geschäflen mit der jeu/eils betrofienen Person oder Gesellschet enlstehenden Ri§ken notwendig oder zweckmäßig sind (insbesondere Bllanzdaten), an
die BAWAG P.S.K. Bank für &beit und Wrtsdrafl. und Oslereidrische Postsparkasse Aktiengesellschaft, Bausparkasse WÜstenrot AG, BAWAG P,S,K.

Versicherung AG, BAWAG P.S.K. MOBILIENLEASING GmbH, BAWAG P.S.K. LEASING GmbH & Go MOBILIENLEASING KG, BAWAG P.S.K.

LEASING Holding GmbH, easybank AG und die easy green energy GmbH A Co KG weitergegeben \r'rerden und diese Untemehmen die Daten sowle
deren elgene Daten 0ber den Käufer an die anderen Untemehmen weiterübormitteln oder an den Verkäufer rückübemittdn könnon. Der Verkäufer wird
weiteres ermächtigt zur Wahrung seiner lnleressen ohne weitere Zustimmung des KAUFER ö'fienüiche und nicfit ötrenüiche Register und B|dler wie z,B.
das zentrale Melderegister, das Fimnbuch oder des Grundbuch (inklusive Namensabfrage) abzufragen, die dort gespeicherten Daten zu veruenden und

in eigenen EDV Systemen zu verspeidrem,

4. Der Käufer ertlärt sidr damit ein\rerstanden, das der Verkäufer alle den KAfer betrefienden Daten und lnformationen, die ihm im Rahmen der mit dem
Käufer bestehenden Gesdlänsbelehung bekannt werden, das sind Name, Anschrin sowie sonstige vom KAUFER bekannt gegebenen Kontaktdaten,

ausscfrließlich für Zwecke des Marketing an die folgenden Untemehmen der BAWAG P.S,K. Gruppe, das sind die BAWAG P,S.K. Benk für Arbeit und

Wrtschafr und Östeneichische Postsparkasse Aktiengesellschäfl, Bausparkasse Wüstenrot AG, BAWAG P.S.K. Versicherung AG, BAWAG P.S.K
MOBILIENLEASING GmbH, BAWAG P.S.K. LEASING GmbH & Co MOBILIENLEASING KG. BAWAG P.S.K LEASING Holding GmbH, easybank AG

und Basy grcen energy cmbH & Co KG, übemitteln kann. Der Käufer entblndet den Verkäufer ausdrücklich gegenüber dem ausliefemden Lieferanten

vom Bankgeheimnis.

Diese Zustimmung zur Weitergabe von Daten gem. Abs.4kann, jederzeit widenufen werden. Ein entsprechendes \Mdemfsschreiben ist an dle

easyleasing GmbH, Ouellenstaße 5l-55, 1100 Wen zu adressieren. Falls Zusümmung nicfit erwünsdrt, bine streichen
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§ Der Kaurer e*läil hlsmit euadrücklich' die gom. § 6 vKrG vorgesohenen tnfomatlonen vo? venEgsabschluss schrlnllch erhallen zu habEn,

E Der Käuter bestltlgt aibsr dls leweillgen VeElcherungsprodul(e ausrelchend lnfomleit wqd€n zu scln,

tr Dei Käuler entbindBt den VerXäufer äusdrilckllch gegentlber dem ausliefemden Händlar vom BankgchetmntE

;i, DerKäufererklärt fimelgenenNamenzuhandeln.
ausdrücklich n in fremden Namen, nämlich für

handeln.

Fertigung des Ankagsstellers

/a1
/=(:-7:

ertgung des Antragsteffem (f<aieri 
- .'

I
IL
;d;,'

/zceburlsdatum: {*i - 4 Z

§-
§
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